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Satzung

Am Kronberger Hang 3	 65824 Schwalbach am Taunus

Stadt Bad Soden am Taunus
4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 1 „Südlich der Hasselstraße“

A	 Rechtsgrundlagen

1	 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87)

Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 
(Hessisches Naturschutzgesetz – HeNatG) vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 379), zu-
letzt geändert durch Artikel 84 des Gesetzes vom 16. Dezember 2025 (GVBl. 2025 
Nr. 110)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. I Nr. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I S. 189)

2	 Rechtsgrundlagen der Satzung über bauordnungsrechtliche Festset-
zungen

Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrechten beruhenden Regelun-
gen in dem Bebauungsplan vom 28. Januar 1977

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2025 (GVBl. 2025 Nr. 66)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 
März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. 
Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8)

B	 Planungsrechtliche Festsetzungen

1	 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

1.1	 Sonstiges Sondergebiet SO „Nahversorgung“
(gem. § 11 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung und Zweckbestimmung wird festgesetzt:

•	 Großflächiger Einzelhandel mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung“.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes ist die Errichtung von Verkaufsstätten für 
den Einzelhandel des Lebensmittelvollsortiments und des Getränkesortiments zuläs-
sig. 

Die maximal zulässige Verkaufsflächenobergrenze beträgt für die festgesetzte über-
baubare Grundstücksfläche mit der Bezeichnung B1 wie folgt:

•	 Lebensmittelvollsortiment:		  2.000 m²

Die maximal zulässige Verkaufsflächenobergrenze beträgt für die festgesetzte über-
baubare Grundstücksfläche mit der Bezeichnung B2 wie folgt:

•	 Getränkesortiment:			      900 m²

Zulässig sind ferner die folgenden Nutzungen, die mit den Verkaufsstätten für den 
Einzelhandel in einem funktionalen Zusammenhang stehen:

•	 Lagerflächen

•	 Büro- und Verwaltungsflächen

•	 Flächen für gastronomische Einrichtungen

•	 Technik-, Service- und sonstige Nebenflächen

2	 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

Die zulässige Grundflächenzahl GRZ beträgt 0,6.

Die zulässige Geschossflächenzahl GFZ beträgt 1,2.

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt 9,50 m.

Die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe bemisst sich anhand der 
Oberkante des Gebäudes (oberer Bezugspunkt). Der untere Bezugspunkt wird auf 
138,80 m ü. NN festgesetzt.

Notwendige Aufzugsüberfahrten und untergeordnete gebäudetechnische Anlagen 
dürfen die festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe auf bis zu 30 % der über-
baubaren Grundfläche um max. 2,00 m überschreiten.

3	 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

(gem. § 9 (1) Nr.2. BauGB)

3.1	 Bauweise
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der abweichenden Bauweise 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO sind die Gebäude mit einem seitlichen Grenzabstand zu 
errichten. Die Länge der Gebäude darf größer als 50,00 m betragen.

3.2	 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

4	 Stellplätze, Carports, Garagen, Tiefgaragen und Nebenanlagen

(gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Die Errichtung oberirdischer Stellplätze ist nur in den dafür festgesetzten Flächen 
zulässig.

Die Errichtung von Carports, Garagen und Tiefgaragen ist nicht zulässig.

Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO ist nur in den überbaubaren 
Grundstücksflächen und in den Flächen für Stellplätze zulässig. 

5	 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 

(gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Es ist ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten gemäß Planeintrag festgesetzt.

6	 Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

(gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB)

6.1	 Stellplätze, zu befestigende Flächen der Baugrundstücke
Stellplätze mit deren Zufahrten sowie sonstige zu befestigende Flächen der 
Baugrundstücke sind mit wasserdurchlässigem Belag herzustellen oder in seitliche 
Grünflächen zu entwässern.

6.2	 Dachbegrünung
Dachflächen von Neubauten sind zu mindestens 70 % extensiv zu begrünen. Dies 
gilt nicht für Glasdächer, erforderliche Oberlichter, gebäudetechnische Anlagen oder 
Aufzugsüberfahrten.

6.3	 Fassadenbegrünung
Fassaden, deren Anteil von Fenster- und Türöffnungen nicht mehr als 10 % der 
Fassadenfläche erreicht, sind mit Rank- oder Kletterpflanzen der Vorschlagsliste E1.3 
dauerhaft zu begrünen. Hierbei gilt eine Mindest-Pflanzdichte von einem Strauch pro 
2,0 m Fassadenlänge. Die Bedingung wird erfüllt, wenn die jeweilige Pflanze auf-
grund von Standort und technischen Voraussetzungen (z. B. Rankhilfe, Gitter) eine 
Zielhöhe von 4,0 m dauerhaft erreichen kann und gleichzeitig gewährleistet ist, dass 
für jede Pflanze ein Pflanzbeet von mind. 1 qm bei einer Mindestbreite parallel zur 
Traufe von 50 cm zur Verfügung steht, das mit geeignetem Substrat gefüllt ist. Diese 
Voraussetzung ist bis in eine Tiefe von 80 cm unter GOK zu erfüllen.

6.4	 Vermeidung von Lichtverschmutzung
Im öffentlichen und privaten Raum dürfen im Außenbereich nur voll abgeschirmte 
Leuchten, die nicht über die Nutzfläche hinaus und im installierten Zustand nur unter-
halb der Horizontalen abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abge-
gebener Lichtanteil) eingesetzt werden. Es sind niedrige Lichtpunkthöhen zu wählen. 
Verwendet werden dürfen nur Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht 
wie bernsteinfarbene bis warmweiße LED (Orientierung: Farbtemperatur 1700 bis 
2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin).

Nicht gestattet sind flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie 
z.B. Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten 
(Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen.

6.5	 Vogelschutz
Glasfassaden sind vogelschonend bzw. vogelfreundlich auszubilden.

6.6	 Bauzeitenbeschränkung
Notwendige Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsmaßnahmen müssen außerhalb der 
gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar, 
stattfinden. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen 
und mit einer ökologischen Baubegleitung abzusichern.

6.7	 Ökologische Baubegleitung 
Der Rückbau der Fassadenverkleidungen und anderer Anbauten von 
Bestandsgebäuden ist unter Anwesenheit einer ökologischen Baubegleitung außer-
halb der Aktivitätsphase der Fledermäuse, also nur zwischen dem 1. November und 
dem 28./29. Februar, durchzuführen. Werden Spuren von Fledermäusen vorgefun-
den, die auf eine Quartiersnutzung hinweisen, greift die Festsetzung 6.8.

6.8	 Installation von Fledermausquartieren 
Werden Spuren von Fledermäusen im Rahmen von Rückbaumaßnahmen von 
Bestandsgebäuden vorgefunden, die auf eine Quartiersnutzung hinweisen, sind zur 
Kompensation künstliche Fledermausquartiere an Neubauten zu installieren. Für jedes 
potentielle Spaltenquartier von Fledermäusen sind zwei künstliche Sommerquartiere 
am neuen Gebäudebestand zu installieren.

7	 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Die in den Festsetzungen zu Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen oder 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft in Bezug genommenen technischen Regelwerke werden in 
der Abteilung Stadtentwicklung und Mobilität der Stadt Bad Soden am Taunus, 
Verwaltungsgebäude Neuenhain, Hauptstraße 45, 65812 Bad Soden am Taunus, 
2. Stock, während der allgemeinen Dienststunden montags bis donnerstags 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:30 Uhr 
bis 12:00 zu jedermanns Einsicht bereit gehalten.

7.1	 Erhalt von Bäumen
Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten und 
unter Anwendung der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ bei Bauarbeiten vor schädlichen Einflüssen 
zu schützen. Dies gilt auch für Bäume, die nicht auf dem Baugrundstück stehen. Auf den 
Verbleib eines ausreichend großen Wurzelraums ist zu achten. Sofern Bäume wegen 
Krankheiten oder unabwendbarer zu erwartender Schäden und Beeinträchtigungen 
(z.B. Windbruchgefahr) oder zulässiger Bauvorhaben gefällt werden müssen, sind 
Ersatzpflanzungen mit gebietseigenen bzw. klimarelevanten Gehölzen vorzunehmen.

7.2	 Anpflanzung von Bäumen
Pro Zeichensymbol in der Plankarte ist ein hochstämmiger Laubbaum der 
Vorschlagsliste E1.1 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine Verschiebung 
der Pflanzungen von bis zu 5,0 m gegenüber den in der Plankarte festgesetzten 
Standorten ist zulässig. Die Bäume sind mit einem Dreibock und Stammschutz zu 
versehen und sind in den ersten 5 Jahren bei Bedarf zu wässern. In Anwendung des 
§ 40 Abs. 4 BNatSchG ist ausschließlich Pflanzgut nicht gebietsfremder Herkunft zu 
verwenden.

7.3	 Sonstige Bepflanzungen
Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen ist ergänzend zu den zum Erhalt festgesetzten Bäumen 
eine Strauchpflanzung unter Verwendung der Arten aus Vorschlagsliste E1.2 vorzu-
nehmen. Die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch / 2 m². Sträucher sind in Gruppen von 
jeweils 4-6 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Die randlichen Säume sind als natür-
liche Staudenflur zu entwickeln und zu pflegen und in Anwendung des § 40 Abs. 4 
BNatSchG ist ausschließlich Pflanzgut nicht gebietsfremder Herkunft zu verwenden. 
Die Festsetzung ist erfüllt, sofern und solange die Pflanzung eine Mindesthöhe von 
2,50 m über Grund dauerhaft erreicht und mindestens 2-reihig (versetzt) erfolgt. 

Müllbehälter sind mit dauerhaften Rankhilfen zu versehen und mit Rankpflanzen zu 
begrünen.

C	 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 91 (3) HBO)

1	 Dachausbildung

Bei Neubauten sind nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung 
bis maximal 10° zulässig.

2	 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen

100 Prozent der nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Nebenanlagen, Hof-, 
Zufahrts-, Stellplatz- und Lagerflächen) überdeckten Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen anzulegen. 50 % der Grünflächen sind mit Sträuchern der Vorschlagsliste 
E1.2 zu bepflanzen. 

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 
von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter oder 
sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen) das hauptsächliche Gestaltungs-
mittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), 
sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen. Dem 
Spritzwasserschutz dienen Gebäudeumrandungen mit einer Breite von bis zu 50 cm 
oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand.

3	 Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten

Die Festsetzungen gelten auch für genehmigungs- und anzeigefreie Werbeanlagen 
im Sinne des Abschnitts I Nr. 10 der Anlage zu § 63 HBO.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind hinsichtlich Art, Größe, Gestaltung 
(Material und Farbwahl), Anbringung und Beleuchtung aufeinander abzustimmen, so-
weit sie gleichzeitig einsehbar sind.

An jeder Gebäudefassade, die einer öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt ist, sind je 
Betrieb maximal drei Werbeanlagen zulässig. Die Überdeckung durch Werbeanlagen 
ist bis maximal 20 % der jeweiligen Fassadenfläche zulässig.

Zusätzlich sind pro Betrieb maximal drei freistehende Werbeanlagen und maximal 
drei Fahnenmasten zulässig. 

Werbeanlagen mit schnell wechselndem und / oder bewegtem Licht sowie mit unver-
deckten Leuchtmitteln sind nicht zulässig.

4	 Einfriedungen 

Grundstückseinfriedungen, die zu öffentlichen Verkehrsflächen hin orientiert sind, sind 
als offene Einfriedungen auszuführen. Offene Einfriedungen sind solche Einfriedungen, 
die nicht als geschlossene Wand ausgebildet sind und auch nicht als solche wirken, 
z.B. Zäune, Einfriedungen aus Maschendraht und dergleichen. Einfriedungen gelten 
bis zu einer geschlossenen Fläche von 50 % als offene Einfriedungen, d.h. wenn die 
Baustoffe (z.B. Latten) nicht breiter sind als die Zwischenräume. Für Hecken und an-
dere Bepflanzungen, sogenannte „lebende Einfriedungen“, gelten die Festsetzungen 
nicht.

D	 Wasserwirtschaftliche Festsetzungen
(gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 37 (4) HWG)

1	 Verwertung von Niederschlagswasser

Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln 
und gemäß dem aktuellen Stand der Technik zur Gartenbewässerung und/oder als 
Brauchwasser zu nutzen, sofern weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Das Mindestvolumen der Zisternen gemäß 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Soden am Taunus von mindestens 25 l/
m² bzw. mind. 3 m³ bei reiner Gartenbewässerung und mindestens 50 l/m² bzw. mind. 
7 m³ bei Gartenbewässerung und Brauchwassernutzung ist einzuhalten. Die Zisternen 
sind als Retentionszisternen zur Regenrückhaltung und Kanalentlastung derart zu 
konstruieren, dass sich unmittelbar nach einem Regenereignis die Zuschlagsmenge, 
also ein Drittel des Gesamtvolumens, über eine schwimmende Drossel zeitverzögert 
selbstständig in den öffentlichen Kanal entleert.

E	 Hinweise

1	 Vorschlagslisten für Gehölzarten / -sorten

1.1	 Vorschlagsliste 1

Bäume 1. Ordnung: Mindest-Qualität:
Acer platanoides Spitzahorn H., 3 x v., m. B. 14-

16 cmAcer pseudoplatanus Bergahorn
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Malus sylvestris Wildapfel
Quercus petraea Traubeneiche
Sorbus aucuparia Eberesche

1.2	 Vorschlagsliste 2

Sträucher: Mindest-Qualität:
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Str., 2 x v., m. B., 

100-150Corylus avellana Hasel
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Carpinus betulus Hainbuche
Berberis vulgaris Gew. Berberitze
Viburnum opulus Gew. Schneeball
Rosa canina Hundsrose
Crataegus spec. Weißdorn 
Mespilus germanica Mispel
Berberis julianae   Berberitze
Amelanchier div. spec Felsenbirne

1.3	 Vorschlagsliste 3

Kletterpflanzen: Mindest-Qualität:
Clematis vitalba Waldrebe Topfballen 2 x v. 60-

100 mHedera helix Efeu
Humulus lupulus Hopfen
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt
Partenocissus spec. Wilder Wein
Vitis vinifera Wein
Aristolochia macrophylla Pfeifenwind
Fallopia baldschuanica Schling-Knöterich
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt
Wisteria sinensis Blauregen

2	 Baumpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen 

Bei Baumpflanzungen im Bereich von vorhandenen bzw. geplanten Versorgungs-
anlagen muss der Abstand zwischen Baumachse und Kabel 2,50 m betragen. Die all-
gemein jeweils gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter sind zu beach-
ten. Bei geringeren Abständen sind die Bäume zum Schutz der Versorgungsanlagen 
in Betonschutzrohre einzupflanzen, wobei die Unterkante der Schutzrohre bis auf die 
Verlegtiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei dieser Schutzmaßnahme 
kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Kabel auf 0,50 m verringert werden. 

3	 Sicherung von Bodendenkmälern

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt 
für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Archäologischen Denkmalpflege 
des Main-Taunus-Kreises, unter Hinweis auf § 21 HDSchG, unverzüglich anzuzeigen.

4	 Kampfmittel

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat 
ergeben, dass sich das Plangebiet am Rande eines Bombenabwurfgebietes be-
findet. Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische 
Flächenabsuche nicht erforderlich.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten 
doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der 
Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.

5	 Beeinflussung durch elektrifizierten Bahnbetrieb

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. 
durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die 
zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer Nähe 
der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung 
von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische 
Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechen-
de Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausge-
henden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzu-
nehmen.

6	 Verwertung von Niederschlagswasser

Nach § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz – HWG – soll Niederschlagswasser von 
demjenigen verwertet werden, bei dem es anfällt, wenn wasserwirtschaftliche und 
gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Dies ist eine Soll-Bestimmung, von 
der nur in begründeten Einzelfällen abgewichen werden kann.

7	 Trinkwasserschutzgebiet

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt innerhalb der Schutzzone IIIA des 
Trinkwasserschutzgebietes WSG Br. I-II Anlage an der Sulzbacher Strasse (WSG-
ID: 436-002). In der Zone IIIA des Trinkwasserschutzgebietes soll der Schutz vor 
weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbau-
baren chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen gewährleistet werden. Die 
Schutzgebietsverordnung ist zu beachten. 

8	 Abwasserentsorgung

Der öffentlichen Entwässerung des Plangebiets darf aus dem Sondergebiet jeweils 
nur ein Abfluss von 160 l/s zugeführt werden.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) ...................................................... 05.07.2023

Beschluss über die Durchführung der 
Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB ...................... 18.12.2024

Frühzeitige Unterrichtung (§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB) ............... 23.01.2025 - 30.01.2025

Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) ............................ 31.01.2025 - 03.03.2025

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) ..................................... 31.01.2025 - 03.03.2025

Beschluss über die erneute Durchführung der 
Beteiligungsverfahren gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB ............................................................. 10.12.2025

Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
(§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB) ............................... 06.02.2026 - 09.03.2026

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 
(§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB) ............................... 29.01.2026 - 02.03.2026

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) ......................................................... 10.06.2026

............................................................................................................

(Dienstsiegel)	      (Datum)				      (Unterschrift)

Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass die hier aufgeführten Beschlüsse gefasst und die hier aufgeführten 
Verfahrensschritte durchgeführt wurden und dass die vorliegende 4. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 1 „Südlich der Hasselstraße“ dem Satzungsbeschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 10.06.2026 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.                                                                                                                                 
ccc          c 

              

............................................................................................................
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